
Gemeinde 

Bad Klosterlausnitz 
als Erfüllende Gemeinde 
Albersdorf, Bobeck, Scheiditz, Schlöben, Schöngleina, 

Serba, Tautenhain, Waldeck und Weißenborn 

 

 

 

Stellenausschreibung Auszubildender 
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 

Die Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz bildet zum 01. September 2021 bzw. 
01. Oktober 2021 einen Auszubildenden für den Ausbildungsberuf  

Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 

- Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaats Thüringen und 
Kommunalverwaltung  

aus.  

Die Ausbildungszeit beträgt regelmäßig drei Jahre und erfolgt als duale Ausbildung im 
Wechsel zwischen betrieblicher Ausbildung in der Kommunalverwaltung bzw. der 
Berufsschule einschließlich dienstbegleitender Unterweisung. 

Wir erwarten: 

 mindestens einen Regelschulabschluss 
 Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern 
 gutes sprachliches Ausdrucksvermögen und Organisationsgeschick 
 Interesse an einer anspruchsvollen und abwechslungsreichen Berufsausbildung sowie 

an der Arbeit mit Gesetzesvorschriften 
 Teamfähigkeit, Flexibilität und Kooperationsbereitschaft 

Wir bieten: 

 eine qualifizierte zukunftsorientierte Berufsausbildung in einer modernen Verwaltung 
 tarifgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen 

Dienstes (TVAöD) und die üblichen Sonderleistungen 

Menschen mit einer Behinderung werden, bei ansonsten gleicher Eignung, bevorzugt 
berücksichtigt. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie Ihre aussagekräftige und 
vollständige Bewerbung bitte in schriftlicher Form bis spätestens 16. Oktober 2020 an 
folgende Anschrift: 

Gemeinde Bad Klosterlausnitz 
Hauptamt  
Leiterin Frau Acker 
Markt 3 
07639 Bad Klosterlausnitz. 

 
Für etwaige Rückfragen steht Ihnen Frau Acker unter der Telefonnummer: 036601 57128 
gern zur Verfügung.  
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Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt keine Eingangsbestätigung. Digital eingehende 
Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. 
 
Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur gegen Einsendung eines 
ausreichend frankierten Rückumschlags oder sie können persönlich bis 8 Wochen nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens im Hauptamt der Gemeinde Bad Klosterlausnitz 
abgeholt werden. Geschieht dies nicht, werden die Unterlagen ordnungsgemäß vernichtet. 
 
Bewerbungskosten werden nicht erstattet.  
 
Die Verarbeitung und Übermittlung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens auf der Grundlage der Bestimmungen des Thüringer 
Datenschutzgesetzes (ThürDSG) sowie in Anlehnung an die EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
 
 
Bad Klosterlausnitz, den 8. September 2020  
 
 
 
Gabriele Klotz 
Bürgermeisterin 
 

 


